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RS OGH 1996/10/14 13Os162/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1996

Norm

GRBG §2 Abs1

StPO §57 A

StPO §206

Rechtssatz

Die Verweigerung einer gesonderten Verfahrensführung gemäß § 57 StPO hat (im vorliegenden Fall) keinen

unmittelbar zwingenden Bezug zur Untersuchungshaft, weil diese sowohl bei gemeinsamer, als auch bei gesonderter

Verfahrensführung aufgehoben oder aufrecht erhalten werden kann, wie auch der Enthaftungsantrag trotz

gemeinsamer Verfahrensführung zeigt. Ein Geständnis wiederum entbindet den Richter nicht von der P icht den

Tatbestand, soweit als möglich zu ermitteln (§ 206 StPO).
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